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Mobil zu sein ist ein Grundrecht 
In ihrer Eröffnungsrede am 
Mobilitätsforum vom 23. Sep-
tember an der Lihga mit der 
Referentin Katja Diehl wird
Regierungsrätin Graziella 
Marok-Wachter wie folgt in
den Medien zitiert: «Mobil zu 
sein ist für viele selbstver-
ständlich, schon fast ein 
Grundrecht. Doch Liechten-
stein stösst an seine Grenzen.»
Ja, mobil zu sein – also Wege
zurückzulegen, unabhängig
vom Verkehrsmittel – ist ein 
Grundrecht! Dagegen ist allein
im Auto zu fahren kein Grund-
recht. Und Liechtenstein stösst
in den Hauptverkehrszeiten 
nur an seine Grenzen, weil viel 
zu viele Leute ihre Arbeitswege 
allein im Auto zurücklegen.  

Weiter schreiben die Medien:
«Katja Diehl appellierte aber 
auch an Politik, Gemeinden 
und Wirtschaft, entsprechende 
Alternativen zum Auto anzu-
bieten – denn es gebe Men-
schen, die gar nicht Auto 
fahren wollen. Sie plädiert 
dafür, Strukturen für den
Bahn-, Bus- und Radverkehr 
auszubauen, Parkplätze für 
Autos auf das Notwendigste zu
reduzieren und stattdessen 
lebenswerte Räume zu schaf-
fen. Die Menschen sollten die
Möglichkeit haben, sich sicher
und angenehm zu Fuss oder
mit dem Fahrrad zu bewegen. 
Diehls Vision lautet: Jeder 
Mensch sollte frei wählen 
können, welches Verkehrsmit-
tel er benützt.» Dies ist nur 
gegeben, wenn die Infrastruk-
turen auch für zu Fuss gehen 
und Rad fahren attraktiv sind. 

Allerdings ist die Infrastruktur 
bei uns im Wesentlichen für
das Auto optimiert. Bis hin zu
sehr vielen und viel zu preis-
werten oder sogar kostenlosen 
Parkplätzen. Ist es da wirklich 
verwunderlich, dass das be-
queme und flexible Auto so 
häufig und auch für kurze 
Distanzen als Verkehrsmittel 
verwendet wird? Nach Ansicht
des VCL sind folgende Mass-
nahmen nötig: 

1. Kampagne für aktive Mobili-
tät (zu Fuss gehen, Rad fahren) 
und damit höhere Lebensqua-
lität dank besserer Fitness und
Gesundheit. 

2. Bewirtschaftung aller öffent-
licher Parkplätze von Land und 
Gemeinden. 

3. Betriebliches Mobilitätsma-
nagement mit Anreizen (Pull) 
und Abreizen (Push), verpflich-
tend für alle Arbeitgeber ab
50 Mitarbeitenden. 

4. Busbevorzugung auf allen
Strassen mit Staurisiko durch 
Fahrbahnhaltestellen oder
Busbuchten mit Lichtsignalan-
lagen sowie – wo möglich – 
Busspuren mit Lichtsignal -
anlage.

5. Deutliche Verbesserung der 
Infrastrukturen für den Fuss-
und Radverkehr.

6. Infrastrukturen für Autos 
nicht attraktiver machen. 

Eine Stellungnahme des  
Verkehrs-Clubs Liechtenstein

Vorabend zu Kirchweih – 
ein Grund zum Feiern 

Vaduz Der Kirchenchor zu
St. Florin wird auch in diesem 
Jahr die Messe zum Kirchweih-
fest gestalten, entgegen der Tra-
dition jedoch nicht das Heilige
Amt am Sonntag, sondern die 
Vorabendmesse am kommen-
den Samstag, 1. Oktober, um 
18 Uhr. Musikalisch unterstützt
wird der Chor durch den Kantor 
und Bass-Solisten Clemens
Morgenthaler, den Schlagzeuger
Alfred Achberger sowie durch
Domorganistin Stina Strehar an
der Orgel. Der Chor singt die
Messe «Ubi caritas» von Bob 
Hurd in einer Bearbeitung und 
unter der Leitung seines Diri-
genten William Maxfield. Es 
gibt allerdings noch weitere
Gründe zu feiern: Im Rahmen 
der Messe wird der Kirchenchor 
seine neue Fahnengotta, Doris 
Bühler, sowie den neuen Fähn-
rich, Florian Hermann, feierlich 
einsetzen. Auch die Weihe der
Vereinsfahne wird an dieser 
Messfeier erneuert. Die ur-
sprüngliche Fahnenweihe er-
folgte vor 40 Jahren unter Bei-
sein der damaligen Fahnen-
gotta, Frida Bühler. Ihre Tochter 
Doris hat sich verdankenswer-
terweise bereit erklärt, die eh-
renvolle Familientradition fort-
zuführen. 

Der Kirchenchor freut sich
gemeinsam mit Dompfarrer Mi-

chael Wimmer über viele Besu-
cherinnen und Besucher am
Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr,
in der Pfarrkirche Vaduz. (pd)

Freies Singen 

Schaan Heute, Mittwoch, 28.
September, von 19.30 bis ca. 
21.30 Uhr, findet wieder das 
Freie Singen im Pfarrheim in 
Schaan (neben dem TAK) statt. 
Alle Freunde des Gesangs sind 
herzlich eingeladen zum freien 
Singen mit musikalischer Be-
gleitung. Gesungen werden
Volkslieder, Schlager, Hits und 
Evergreens. Es sind keine Vor-
kenntnisse notwendig. Es geht 
bei diesem Singen mehr um die
Freude als um Perfektion. (pd)

Duoabend mit  
Judith Tiefenthaler 
und Cäcilia Weber 

Vaduz Am Donnerstag, 29. Sep-
tember, um 20 Uhr, lädt die In-
ternationale Rheinberger Ge-
sellschaft IRG zu einem roman-
tischen Duoabend in den Vadu- 
zer Rathaussaal mit den beiden 
Vorarlberger Künstlerinnen Ju-
dith Tiefenthaler (Violine) und 
Cäcilia Maria Weber (Klavier). 
Zur Aufführung gelangen die 
erste Violinsonate op. 77 von Jo-
sef Rheinberger und Werke sei-
ner Zeitgenossen Ernest Chaus-
son und Pablo de Sarasate. Ein-
tritt frei, Kollekte. (pd)

Was, wann, wo
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Das Vaduzer Medienhaus organisierte gestern Abend zum zweiten Mal den Workshop «Wie 
schafft es mein Verein in die Zeitung?» mit 19 Teilnehmenden aus sozialen, kulturellen wie
sportlichen Institutionen. Neben einer Einführung in die Grundlagen der Medienarbeit 
diente der Anlass auch dem Austausch. Bild: Daniel Schwendener

Crashkurs für ehrenamtliche Vereine im Vaduzer Medienhaus

Gericht bietet einem 
Spielsüchtigen die Hand 
Der Angeklagte liess sich durch die Spielsucht zu kriminellen Handlungen verleiten. 

Damian Becker 

Gestern sass ein Mann auf der 
Anklagebank, der seine Taten – 
den schweren Betrug und die 
Geldwäscherei – nicht auf die 
leichte Schulter genommen 
hat. Schon bevor der Richter 
den 24-Jährigen darüber aufklä-
ren konnte, dass sich ein reu-
mütiges Geständnis positiv auf 
das Urteil auswirkt, war ihm der 
Angeklagte bereits ins Wort ge-
fallen. Hastig erklärte er, dass 
ihm seine Tat leid tut und er 
 dafür geradestehen will. Sein 
Schuldbekenntnis zog der An-
geklagte vom ersten bis zum 
letzten Moment des Gerichts-
prozesses durch. 

Sowohl dem Staatsanwalt 
als auch dem Richter schien 
dies zu imponieren. Dies spie-
gelte sich auch im Urteil wieder. 
Dabei sah die Ausgangssitua -
tion für den Angeklagten nicht 
rosig aus. Er war einschlägig 
vorbestraft und die Tat, die ges-
tern zum Tragen kam, voll-
brachte er kurze Zeit nach sei-
nem letzten Urteil. 

Im vergangenen Frühling 
mussten zwei Bekannte tief in 
die Tasche greifen. Einem ver-
sprach er, für ihn einen BMW zu 
organisieren und kassierte rund 
13 000 Schweizer Franken in 
Raten ein. Nur wurde der BMW 
nie ausgehändigt. Ebenso we-
nig ein Porsche Carrera für den 
anderen Bekannten. Dafür hat 
der Angeklagte rund 31 000 
Franken eingeheimst. In der 
Anklage war jedoch ein Betrag 
von 25 000 Franken festgehal-

ten. Der Richter wollte die rest-
lichen 6000 also fallenlassen. 
Dagegen versuchte sich der An-
geklagte zu wehren, was sogar 
die Staatsanwaltschaft zum 
Schmunzeln brachte. Deshalb 
sprach diese in ihrem späteren 
Plädoyer von einem «über-
schüssigen Geständnis» des 
Angeklagten. 

Durch die Sucht nicht mehr 
klar gesehen 
Der Gesamtbetrag häuft sich 
auf einen bereits existierenden 
Schuldenberg von zwischen 
80 000 und 100 000 Franken. 
Wieso der 24-Jährige solche 
Summen benötigt hat, sagte er 
offen: «Ich brauchte das Geld 

für Reisen, Autos und vor allem 
meine Spielsucht.» 

Trotz des reumütigen Ge-
ständnisses zu Beginn blieben 
dem Gericht und der Staatsan-
waltschaft Fragen offen. Für sie 
war es unter anderem nicht 
schlüssig, wieso der Angeklagte 
seine Schulden in der Zwi-
schenzeit nicht beglichen hat. 
«Ehrlich, ich konnte nicht», so 
der Angeklagte. Seit November 
ist er arbeitssuchend. Sozial-
leistungen erhält er nicht. «Ich 
lasse mich derzeit von meiner 
Freundin finanzieren», sagte er. 
Der 24-Jährige hat einiges auf 
dem Kerbholz. Diesbezüglich 
fragte der Richter: «Wieso ha-
ben Sie denn nach ihrer letzten 

Verurteilung mit Ihren Taten 
weitergemacht?» Das frage er 
sich die ganze Zeit, so der 
Mann. Er könne es sich nur so 
erklären, dass er nicht wusste, 
was er tat. Diese Aussage löste 
Erstaunen auf dem Gericht aus. 
Er führte weiter aus: «Mir war 
es zumindest nur halb bewusst. 
Ich hatte nur noch meine Sucht 
vor Augen.» Zwischenzeitlich 
hat er sich bei Spielbanken in 
 allen deutschsprachigen Län-
dern sperren lassen. 

Das Gericht verurteilte ihn 
zu einer Freiheitsstrafe von 
zwölf Monaten, die bedingt auf 
drei Jahre ausgesetzt wurde. 
Ausserdem muss er bei den Op-
fern die Schulden begleichen. 

Der Mann hatte für einen BMW Geld eingeheimst, aber ihn nie ausgehändigt. Bild: Keystone
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